
Jugendwartseminar Rhön-Grabfeld

Arbeitsgruppe Ausbildung
Bischofsheim 05.03.2005

Anläßlich des Jugendwartseminars beschäftigte sich die Arbeitsgruppe Ausbildung  mit dem 
Musterausbildungsplan  Truppmann.  Als  Grundlage  diente  der  in  tabellarischer  Form  im 
Jugendwartordner der JF Bayern abgedruckte Musterausbildungsplan mit dem Stand 06/2003.
Nachfolgend  wird  das  Ergebnis  bezüglich  der  Ausbildungsinhalte  auf  das  Alter  der 
Jugendlichen bezogen dargestellt.

Soweit  nichts  anderes  vermerkt  ist,  kann mit der Ausbildung ab 12 Jahren in einfachster 
Themenform begonnen werden und mit dem Alter der Schwierigkeitsgrad bzw. die Intensität 
gesteigert werden.

Truppmannausbildung Teil 1 

Ausbildungseinheit Inhalt Alter in Jahren
Rechtsgrundlagen - Aufgaben der Feuerwehr

- Träger der Feuerwehr
- Arten der Feuerwehr
- Funktionsträger
- Rechte und Pflichten
- Pflichten der Bevölkerung
- Verpflichtung nach 

Verpflichtungsgesetz
- Aufgaben, Organisation und 

Einrichtungen des Zivilschutzes
- §§ 35 und 38 StVO

Ab 12

Ab 16

Ab 18

Brennen und Löschen - Verbrennungsvoraussetzungen
- Verbrennungsvorgang
- Brandklassen
- Löschwirkungen
- Löschmittel

Ab 12

Fahrzeugkunde - Einteilung der 
Feuerwehrfahrzeuge

- Begriffsbestimmungen
- Beladungsmerkmale

Ab 12

Ab 16

Gerätekunde:  Persönliche 
Schutzausrüstung

Löschgeräte,  Schläuche, 
Armaturen

- Mindestausrüstung
- Anlegen der Ausrüstung
- Ergänzende Ausrüstung
- Übersicht
- Begriffsbestimmungen 

Handhabung

Ab 12

Ab 16
Ab 12

Gerätekunde: Rettungsgeräte - Feuerwehrleinen
- Knoten und Stiche
- FwDV10
- Tragbare Leitern
- Absturzsicherung

Ab 12

Ab 16

Ab 18

1



Ausbildungseinheit Inhalt Alter in Jahren
Gerätekunde:  Geräte  für  die 
einfache  Technische 
Hilfeleistung

- Geräte zum Anheben und 
Bewegen von Lasten

- Trenngerät
- Deren Handhabung

Ab 12

Gerätekunde:  Sonstige 
Geräte

- Verkehrsicherungsgerät
- Beleuchtungsgerät
- Deren Handhabung

Ab 12
Wiederholung  ab 
18  für 
Einsatztätigkeit

Rettung - Einsatz von Rettungsgeräten Ab 16
Lebensrettende 
Sofortmaßnahmen

- Überprüfen der Vitalfunktionen
- Reanimation
- Transport und Lagerung von 

Verletzten
- Erstversorgung von 

Verletzungen

Ab 12

Löscheinsatz - Aufgabenverteilung innerhalb 
der Staffel und Gruppe im 
Löscheinsatz

Ab 16

Technische Hilfeleistung - Aufgabenverteilung innerhalb 
der Staffel und Gruppe beim 
THL - Einsatz

Ab 16

Verhalten bei Gefahr - Allgemeine Gefahren im 
Einsatz

- Gefahren der Einsatzstelle
- Einsatzgrundsätze

Ab 16

Unfallversicherung - Grundlagen des 
Unfallversicherungsschutzes

- Voraussetzung des 
Versicherungsschutzes

- Umfang des 
Versicherungsschutzes

- Verhalten im Schadensfall

Ab 12

Löschwasserversorgung  und 
– entnahme

- Wasserversorgungsanlage
- Löschwasserentnahmestellen

Ab12
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Truppmannausbildung Teil 2

Ausbildungseinheit Inhalt Alter in Jahren
Rechtsgrundlagen - örtliche Regelungen der 

Feuerwehr
- Funktionsträger
- Geschäftsverteilung
- Rechte / Pflichten der 

Feuerwehrangehörigen

Ab 16

Sonderfahrzeuge - DL
- RW / GW
- LF 16-TS
- SW 2000

Ab 16

Rettung - Sichern gegen Absturz
- Selbstretten
- Einsatzübung Menschenrettung

Ab 16
Ab 18

Löscheinsatz - FwDV 3 und 4 Ab 16
Technische Hilfeleistung - Bewegen von Lasten

- Trennen
- Ausleuchten von Einsatzstellen
- Einsatzstellensicherung

Ab 16

Erste Hilfe - Sofortmaßnahmen 
besser
- Erste Hilfe Kurs

Ab 16

Physische  und  psychische 
Belastung

- Physische Belastungsfaktoren
- Psychische Belastungsfaktoren

Ab 16

Hygiene - Hygiene im Einsatz  Ab 16
Wasserförderung - Besonderheiten beim Aufbau 

von Wasserförderstrecken u. a. 
Schlauchüberführungen

Ab 16

Objektkunde Begehung von:
- Industrie-, Gewerbebetrieben
- Versammlungsstätten
- Geschäfts- und Warenhäusern
- Objekte mit besonderen 

Einsatzerschwernissen
Unter feuerwehrtechnischen und
-taktischen Gesichtspunkten sowie 
einer evtl. Brandsicherheitswache

Ab 18

Hier nicht berücksichtigt wurden die im Leitfaden aufgeführten Themen ABC-Gefahrstoffe 
und  Zivil-  /  Katastrophenschutz  da  wir  der  Meinung  sind,  dass  diese  im  Bereich 
Truppführerausbildung behandelt werden sollten.

Stand 2005 
Arno Götz
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